Praktikumsvertrag

zwischen

Schüler-Betrieb-Schule


Wichtige Regeln für das Jahrespraktikum

(für alle Schüler der Klassen 10A)

Sinn und Ziel des Jahrespraktikums ist in erster Linie, euch Schüler über einen geeigneten Betrieb in eine Ausbildungsstelle zu vermitteln oder euch zumindest noch eine weitere Gelegenheit zu geben, einen geeigneten Beruf zu finden.

Der Erfolg dieses besonderen Praktikums hängt ganz entscheidend von euch selbst ab, von eurem Verhalten, von eurem Pflichtbewusstsein und nicht zuletzt von eurem Einsatz und eurem Interesse in dem gewählten Praktikumsbetrieb.

Leider haben in der Vergangenheit nicht alle Schüler ausreichend genug begriffen, welche Chance sie durch das Jahrespraktikum der Martin-Luther-Schule erhalten und welchen Schaden sie durch ihr unvernünftiges Verhalten für sich selbst, aber vor allem auch für die Schüler anrichten, die nach ihnen auch noch einen Praktikums- und Ausbildungsbetrieb suchen.

Darum war es notwendig, die folgenden Regeln aufzustellen, die für alle Schüler der Klassen 10A gelten und in Zukunft konsequent angewandt werden.


1. Wahl des Praktikumsbetriebes

· Die Schule hat eine Liste mit ausbildungswilligen Betrieben, aus denen der Schüler einen Betrieb wählen kann, der in seinem Beruf ausbildet.

· Der Schüler kann auch einen eigenen Betrieb vorschlagen. Er muss diesen Betrieb aber der Schule rechtzeitig melden, damit er vor dem Praktikum besucht werden kann.

2. Verhalten im Praktikumsbetrieb

· Der Schüler hat an jedem Praktikumstag, das ist normalerweise jeder Mittwoch im Schuljahr, pünktlich zu den in seinem Betrieb üblichen Arbeitszeiten zu erscheinen. Sollte er durch Krankheit oder durch irgendeinen anderen wichtigen Grund verhindert sein, muss er spätestens einen Tag vorher der Schule und dem Betrieb sein Fernbleiben melden. 

· Sollte der Schüler unerwartet verhindert sein, muss er am Praktikumstag so früh wie möglich zuerst den Betrieb und darauf die Schule davon verständigen.

· Bei voraussichtlichem längerem Fehlen ist entweder eine Erklärung der Eltern oder ein ärztliches Attest unbedingt notwendig.

· Die Dauer der Arbeitszeit bestimmt im Rahmen des Jugendschutzgesetzes der Praktikumsbetrieb.

· Sollten irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, z. B. Anreiseprobleme oder Probleme mit bestimmten Arbeitsbedingungen, werden sie umgehend der Schule gemeldet, damit gemeinsam mit dem Betrieb eine Lösung gefunden werden kann.

3. Wechsel des Praktikumsbetriebes

In der Regel bleibt der Schüler das gesamte Schuljahr in seinem Praktikumsbetrieb.

· Sollten zwischen Schüler und Betrieb unlösbare Konflikte bestehen, kann der Schüler einmal den Betrieb wechseln.

· Er kann einmal wechseln, wenn einen anderen Beruf kennen lernen möchte.

· Er kann einmal wechseln aus gesundheitlichen Gründen.

· Er kann einmal wechseln, wenn der Betrieb nicht bereit ist ihn auszubilden.

· Er kann einmal wechseln, wenn Betrieb und Schüler offensichtlich nicht zusammmenpassen und beide einen Wechsel für sinnvoll befinden.

· Er kann einmal wechseln, wenn er einen anderen Betrieb nennen kann, der ihm einen sicheren Ausbildungsplatz bietet.

Alle Wechsel aber können nicht eigenmächtig vom Schüler selbst vorgenommen werden, sie müssen auf jeden Fall mit der Schule und dem Betrieb abgestimmt werden.

4. Zeitpunkt des Betriebswechsels

· Bei schwer wiegenden Problemen zwischen Betrieb und Schüler, die offensichtlich durch den Schüler verursacht worden sind, wird das Praktikum in diesem Betrieb sofort abgebrochen. Die Schule entscheidet dann, ob der Schüler eine weitere Chance erhält oder ob das Praktikum für ihn beendet ist. Im letzteren Fall muss er am Unterricht einer anderen Klasse teilnehmen.

· Ist ein Wechsel aus gesundheitlichen Gründen notwendig, wird er selbstverständlich sofort durchgeführt. Der Schüler sucht zusammen mit der Schule einen neuen Beruf und Betrieb.

· Für alle anderen Wechsel suchen Schule und Schüler gemeinsam mit den Betrieben einen geeigneten Zeitpunkt.

5. Beendigung des Jahrespraktikums

· Sollten keine größeren Störungen auftreten, dauert das Praktikum ein ganzes Schuljahr lang. In den Ferien wird es unterbrochen.

· In folgenden Fällen wird das Praktikum sofort beendet und die Schule entscheidet, ob der Schüler noch eine weitere Chance erhält:

1. bei mehrfachem unentschuldigtem Fehlen

2. bei ständigem Zuspätkommen

3. bei eigenmächtigem Wechsel des Betriebes

Diebstahl führt automatisch zur endgültigen Beendigung des Praktikums, der Schüler besucht an den Praktikumstagen den Unterricht in der Schule.

Herten, den 22.08.2001       ________________________        _________________________





(Unterschrift d. Schülers)
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